
 
 

 
 

 

 

 

§§ 20 – 22 VerG – Vereinsgebarung 
 

 kleine Vereine mittelgroße Vereine große Vereine 

geregelt in § 21 VerG § 22 Abs. 1 VerG § 22 Abs. 2 VerG 

gewöhnliche E/A bis € 1 Mio. über € 1 Mio bis € 3 Mio über € 3 Mio. 

Rechnungslegung Einnahmen-Ausgaben-

Rechnung, Vermögensübersicht 

Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung  

Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung  

Rechnungsjahr vom Kalenderjahr abweichend möglich 

 

 

 

Das Rechnungsjahr kann bei Vereinen jeder Größe 

abweichen. So kann von März bis Februar 

genauso abgerechnet werden wie von Juli bis Juni. 

Wichtig ist die Einhaltung der 12 Monate als 

Rechnungsjahr. Vorsicht ist dabei bei anfallenden 

Steuern gegeben; diese müssen pro Kalenderjahr 

(Jänner-Dezember) berechnet und angeführt 

werden. 

 

Die finanzielle Aufzeichnung ist den 

Anforderungen des Vereins anzupassen, die 

Finanzlage eines Vereins muss rechtzeitig 

hinreichend klar erkennbar sein. Zumindest 

müssen folgende Aufzeichnungen vorliegen: 

 laufende chronologische Aufzeichnung 

sämtlicher Einnahmen und Ausgaben: 

 keine Buchung ohne Beleg 

 jeder Beleg zu jeder Buchung muss rasch 

auffindbar sein 

 ordnungsgemäße Aufzeichnung bedeutet: 

laufend, zeitgerecht, richtig, vollständig, 

geordnet und nachvollziehbar 

 Jahresabschluss (E/A samt 

Vermögensübersicht) 

 Die Vermögensübersicht ist eine „kleine 

Bilanz“ in der alle Vermögensgegenstände 

und Schulden aufzulisten sind. 

 
 

 

 

 

 

 

Der Jahresabschluss ist spätestens 5 Monate nach 

Ablauf des Rechnungsjahres abzuschließen. Die 

Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung auf 

 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 statutengemäße Verwendung der Mittel  

innerhalb von 4 Monaten ab Erstellung der 

Einnahmen-Ausgagen-Rechnung zu prüfen. 

Stellen die Rechnungsprüfer Mängel oder 

Gefahren für den Bestand des Vereins fest, 

können diese jederzeit eine Einberufung einer 

Mitgliederversammlung verlangen.  

 

Der Vorstand hat jährlich die Mitglieder über die 

geprüfte Einnahmen-Ausgabenrechnung und den 

Jahresabschluss zu informieren. Es spielt dafür 

keine Rolle, in welchem Rhythmus die 

Mitgliederversammlung abgehalten wird. 

 


